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Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 „Wohnanlage an der
Haus-Gahlen-Straße“ der Gemeinde Schermbeck
hier: Berichtigte Bekanntmachung des Satzungbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch
        (BauGB)

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in seiner Sitzung am 10. Juli 2002 den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 6 „Wohnanlage an der Haus-Gahlen-Straße“ gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I. S. 137), in der zuletzt
geänderten Fassung, in Verbindung mit §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zuletzt geänderten
Fassung, als Satzung beschlossen.

Hinweise:

1. Das Gebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 „Wohnanlage an der Haus-Gahlen-Straße“
ist aus der als Anlage abgedruckten Karte ersichtlich.

In der ursprünglichen Bekanntmachung vom 04. Dezember 2002 (siehe Amtliches Bekannt-
machungsblatt – Amtsblatt – Nr. 10 vom 10. Dezember 2002) ist versehentlich eine falsche Karte
abgedruckt worden.

2. Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan wird mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB
rechtsverbindlich. Der Bebauungsplan mit Begründung liegt vom Tage der Veröffentlichung dieser
Bekanntmachung an bei der Gemeindeverwaltung Schermbeck, Weseler Str. 2, Dachgeschoss, Zimmer
303/304, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. Über den Inhalt des Bebauungsplanes
und der Begründung wird auf Wunsch Auskunft erteilt.

      Gleichzeitig tritt damit der Bebauungsplan Nr. 2 „Gahlen-Dorf“ im Geltungsbereich des
      vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 außer Kraft.

3. Hinweise auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen gemäß § 215 Abs. 2 BauGB:

§ 214 Abs. 1 BauGB:

„Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuches ist für die
 Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem Gesetz-
 buch nur beachtlich, wenn

Bekanntmachung der Gemeinde Schermbeck



1. die Vorschriften über die Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher Belange
nach § 3 Abs. 2 und 3, §§ 4, 4 a, 13, § 22 Abs. 9 Satz 2, § 34 Abs. 5 Satz 1 und
§ 35 Abs. 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei An-
wendung der Vorschriften einzelne berührte Träger öffentlicher Belange nicht
beteiligt oder bei Anwendung des § 3 Abs. 3 Satz 3 oder des § 13 die Voraus-
setzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften ver-
kannt worden sind;

2. die Vorschriften über den Erläuterungsbericht und die Begründung des Flächen-
nutzungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach § 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1
Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt worden sind; dabei
ist unbeachtlich, wenn der Erläuterungsbericht oder die Begründung des Flächen-
nutzungsplanes oder der Satzungen oder ihrer Entwürfe unvollständig ist;

3.  ein Beschluß der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht
gefaßt, eine Genehmigung nicht erteilt, oder der mit der Bekanntmachung des
Flächennutzungsplanes oder der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht
erreicht worden ist.

    Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 der Erläuterungsbericht oder die Begründung in
den für die Abwägung wesentlichen Beziehungen unvollständig ist, hat die Gemeinde auf

        Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird.“

       § 214 Abs. 3 BauGB:

       „Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage in dem Zeitpunkt der Beschlußfassung
       über den Bauleitplan maßgebend. Mängel im Abwägungsvorgang sind nur erheblich,
       wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluß gewesen sind.“

§ 215 Abs. 1 BauGB:

       „Unbeachtlich werden

1.  eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten Verfahrens- und
 Formvorschriften und

2. Mängel der Abwägung,
 wenn sie nicht in Fällen der Nr. 1 innerhalb eines Jahres, in Fällen der Nr. 2 innerhalb
 von 7 Jahren seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung
 schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt,
 der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.“



4. Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das
     Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen von Satzungen, sonstigen
   ortsrechtlichen Bestimmungen und Flächennutzungsplänen kann gemäß § 7 Abs. 6
    Satz 1 GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit Veröffentlichung dieser Bekannt-
   machung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

     a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
             verfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung, oder der Flächen-
            nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c)    der Bürgermeister hat den Ratsbeschluß vorher beanstandet, oder

d)    der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher
            gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
          worden, die den Mangel ergibt.

5.   Diese öffentliche Bekanntmachung ist gemäß § 6 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung
      von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – Bekanntm VO –  vom 26. August 1999
      (GV NRW 1999 S. 516) mit Ablauf des Erscheinungstages des Amtlichen Bekanntmachungsblattes der
      Gemeinde Schermbeck vollzogen.

Bekanntmachungsanordnung:

Geltungsbereich, Ort und Zeit der Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 mit
Begründung, sowie die aufgrund des BauGB und der GO NRW erforderlichen Hinweise werden hiermit
öffentlich bekannt gemacht.

46514 Schermbeck, 11. Dezember 2002

                                                                                               Der Bürgermeister

                                                                                                    -C a p p e l l -





Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 9 „Lebensmittelmarkt an der
Weseler Straße“ der Gemeinde Schermbeck
hier: Berichtigte Bekanntmachung des Satzungbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch
        (BauGB)

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in seiner Sitzung am 25. September 2002 den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 9 „Lebensmittelmarkt an der Weseler Straße“ gemäß § 10 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I. S. 137), in der
zuletzt geänderten Fassung, in Verbindung mit §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zuletzt geänderten
Fassung, als Satzung beschlossen.

Hinweise:

1. Das Gebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 9 „Lebensmittelmarkt an der Weseler Straße“
ist aus der als Anlage abgedruckten Karte ersichtlich.

In der ursprünglichen Bekanntmachung vom 04. Dezember 2002 (siehe Amtliches Bekannt-
machungsblatt – Amtsblatt – Nr. 10 vom 10. Dezember 2002) ist versehentlich eine falsche
Karte abgedruckt worden.

2. Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan wird mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB
rechtsverbindlich. Der Bebauungsplan mit Begründung liegt vom Tage der Veröffentlichung dieser
Bekanntmachung an bei der Gemeindeverwaltung Schermbeck, Weseler Str. 2, Dachgeschoss, Zimmer
303/304, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. Über den Inhalt des Bebauungsplanes
und der Begründung wird auf Wunsch Auskunft erteilt.

      Gleichzeitig tritt damit der Bebauungsplan Nr. 11 „Badbereich“ im Geltungsbereich des
      vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 9 außer Kraft.

3. Hinweise auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen gemäß § 215 Abs. 2 BauGB:

§ 214 Abs. 1 BauGB:

„Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuches ist für die
 Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem Gesetz-
 buch nur beachtlich, wenn

Bekanntmachung der Gemeinde Schermbeck



1. die Vorschriften über die Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher Belange
nach § 3 Abs. 2 und 3, §§ 4, 4 a, 13, § 22 Abs. 9 Satz 2, § 34 Abs. 5 Satz 1 und
§ 35 Abs. 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei An-
wendung der Vorschriften einzelne berührte Träger öffentlicher Belange nicht
beteiligt oder bei Anwendung des § 3 Abs. 3 Satz 3 oder des § 13 die Voraus-
setzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften ver-
kannt worden sind;

2.  die Vorschriften über den Erläuterungsbericht und die Begründung des Flächen-
nutzungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach § 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1
Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt worden sind; dabei
ist unbeachtlich, wenn der Erläuterungsbericht oder die Begründung des Flächen-
nutzungsplanes oder der Satzungen oder ihrer Entwürfe unvollständig ist;

3.  ein Beschluß der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht
gefaßt, eine Genehmigung nicht erteilt, oder der mit der Bekanntmachung des
Flächennutzungsplanes oder der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht
erreicht worden ist.

    Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 der Erläuterungsbericht oder die Begründung in
 den für die Abwägung wesentlichen Beziehungen unvollständig ist, hat die Gemeinde auf

         Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird.“

       § 214 Abs. 3 BauGB:

       „Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage in dem Zeitpunkt der Beschlußfassung
       über den Bauleitplan maßgebend. Mängel im Abwägungsvorgang sind nur erheblich,
       wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluß gewesen sind.“

§ 215 Abs. 1 BauGB:

       „Unbeachtlich werden

1.  eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten Verfahrens- und
 Formvorschriften und

2. Mängel der Abwägung,
 wenn sie nicht in Fällen der Nr. 1 innerhalb eines Jahres, in Fällen der Nr. 2 innerhalb
 von 7 Jahren seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung
 schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt,
 der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.“



4. Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das
    Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen von Satzungen, sonstigen
   ortsrechtlichen Bestimmungen und Flächennutzungsplänen kann gemäß § 7 Abs. 6
    Satz 1 GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit Veröffentlichung dieser Bekannt-
   machung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

     a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
             verfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung, oder der Flächen-
            nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c)    der Bürgermeister hat den Ratsbeschluß vorher beanstandet, oder

d)    der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher
            gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
          worden, die den Mangel ergibt.

5. Diese öffentliche Bekanntmachung ist gemäß § 6 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung
     von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – Bekanntm VO –  vom 26. August 1999
     (GV NRW 1999 S. 516) mit Ablauf des Erscheinungstages des Amtlichen Bekanntmachungsblattes der
     Gemeinde Schermbeck vollzogen.

Bekanntmachungsanordnung:

Geltungsbereich, Ort und Zeit der Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 9 mit
Begründung, sowie die aufgrund des BauGB und der GO NRW erforderlichen Hinweise werden hiermit
öffentlich bekannt gemacht.

46514 Schermbeck, 11. Dezember 2002

                                                                                               Der Bürgermeister

                                                                                                    -C a p p e l l -





Beabsichtigte Einziehung einer öffentlichen Wegefläche „Sylhorstweg“ in Schermbeck,
Gemarkung Overbeck, Flur 5, Flurstück 389, gemäß § 7 Abs. 2 Straßen- und Wegegesetz für das
Land Nordrhein-Westfalen (StrWG NW)

Die Gemeinde Schermbeck beabsichtigt, gemäß Beschluss des Rates vom 18. Dezember 2002
die öffentliche Wegefläche „Sylhorstweg“ in Schermbeck einzuziehen, weil die Fläche keine
Verkehrsbedeutung mehr hat. Die Fläche Gemarkung Overbeck, Flur 5, Flurstück 389, ist in
den beigefügten Plänen gekennzeichnet.

Absicht der Einziehung

a) Ausschluss des allgemeinen Fahrverkehrs

Die Absicht der Einziehung wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 des Straßen- und Wegegesetzes
für das Land Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 1995 (GV NW S. 1028), in der zur Zeit gültigen Fassung, öffentlich bekannt
gemacht, um Gelegenheit zur Einwendung zu geben.

Hinweise:

1. Die genaue Lage und die Ausdehnung der betroffenen Verkehrsfläche ist aus den beigefügten
Plänen ersichtlich, die beim Bauamt der Gemeinde Schermbeck, Weseler Straße 2, Dach-
geschoß, Zimmer 300, öffentlich ausliegen und dort von Jedermann in der Zeit vom

06. Januar 2003 bis 07. April 2003 einschließlich

während der nachfolgend genannten Dienststunden eingesehen werden kann:

Montags – Mittwochs     08.30 Uhr – 12.00 Uhr und 13.30 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstags                   08.30 Uhr – 12.00 Uhr und 13.30 Uhr – 18.00 Uhr
Freitags                         08.30 Uhr – 13.00 Uhr

Am 27. Februar 2003, ab 12.00 Uhr und 03.03.2003 (Rosenmontag) ist das Rathaus geschlossen und
insofern eine Einsichtnahme nicht möglich.

2. Eventuell vorgebrachte Bedenken wird die Gemeinde Schermbeck zum Anlaß nehmen,
dieses Vorhaben nochmals zu überprüfen.

3. Die Bekanntmachung dient lediglich der Vorbereitung einer durch einen späteren Verwaltungs-
akt zu treffende Regelung. Sie ist mit Rechtsmitteln nicht anfechtbar.

46514 Schermbeck, 19. Dezember 2002
                                                                                      Der Bürgermeister

                                                                                            -Cappell-

Bekanntmachung der Gemeinde Schermbeck







Beabsichtigte Einziehung einer öffentlichen Wegefläche „Auf dem Winkel“ in Schermbeck,
Gemarkung Damm, Flur 7, Flurstücke 213 und 216, und Gemarkung Damm, Flur 12,
Flurstück 546 teilweise, gemäß § 7 Abs. 2 Straßen- und Wegegesetz für das Land
Nordrhein-Westfalen (StrWG NW)

Die Gemeinde Schermbeck beabsichtigt, gemäß Beschluss des Rates vom 18. Dezember 2002
die öffentliche Wegefläche „Auf dem Winkel“ in Schermbeck teilweise einzuziehen, weil der
überwiegende Teil der Fläche keine Verkehrsbedeutung mehr hat. Die Fläche Gemarkung
Damm, Flur 7, Flurstücke 213 und 216, und Flur 12, Flurstück 546 teilweise, ist in dem
beigefügten Plan gekennzeichnet.

Absicht der Einziehung:

a) Ausschluss des allgemeinen Fahrverkehrs

Die Absicht der Einziehung wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 des Straßen- und Wegegesetzes
für das Land Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 1995 (GV NW S. 1028), in der zur Zeit gültigen Fassung, öffentlich bekannt
gemacht, um Gelegenheit zur Einwendung zu geben.

Hinweise:

1. Die genaue Lage und die Ausdehnung der betroffenen Verkehrsfläche ist aus dem beigefügten
Plan ersichtlich, der beim Bauamt der Gemeinde Schermbeck, Weseler Straße 2, Dachgeschoß,
Zimmer 300, öffentlich ausliegt und dort von Jedermann in der Zeit vom

06. Januar 2003 bis 07. April 2003 einschließlich

während der nachfolgend genannten Dienststunden eingesehen werden kann:

Montags – Mittwochs 08.30 Uhr – 12.00 Uhr und 13.30 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstags               08.30 Uhr – 12.00 Uhr und 13.30 Uhr – 18.00 Uhr
Freitags                      08.30 Uhr – 13.00 Uhr

Am 27. Februar 2003, ab 12.00 Uhr und 03.03.2003 (Rosenmontag) ist das Rathaus geschlossen und
insofern eine Einsichtnahme nicht möglich.

2. Eventuell vorgebrachte Bedenken wird die Gemeinde zum Anlaß nehmen, dieses Vorhaben
nochmals zu überprüfen.

3. Die Bekanntmachung dient lediglich der Vorbereitung einer durch einen späteren Verwaltungs-
akt zu treffenden Regelung. Sie ist mit Rechtsmitteln nicht anfechtbar.

46514 Schermbeck, 19. Dezember 2002
                                                                                        Der Bürgermeister

                                                                                              -Cappell-

Bekanntmachung der Gemeinde Schermbeck





Umbenennung eines Teilstückes der Straße „Auf dem Winkel“ von der Straße
„Zur Alten Lippe“ bis zur „Alte Landstraße“ in „Zur Alten Lippe“

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2002 auf der
Grundlage der §§ 14 ff. des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden
-Ordnungsbehördengesetz (OBG)- in der zur Zeit geltenden Fassung beschlossen, das Teil-
stück der Straße „Auf dem Winkel“ von der Straße „Zur Alten Lippe“ bis zur „Alte Landstraße“
in

„Zur Alten Lippe“

zu benennen. Die Umbenennung des Teilstückes der Straße wird hiermit verfügt und öffentlich
bekannt gemacht.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung des
Amtlichen Bekanntmachungsblattes der Gemeinde Schermbeck Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung Schermbeck,
Der Bürgermeister, Weseler Straße 2, 46514 Schermbeck, einzulegen.

Die Frist ist nur gewahrt, wenn der Widerspruch vor Ablauf der Frist eingegangen ist. Falls die
Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde
dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Hinweis:

Die Lage des umbenannten Teilstückes der Straße ist aus dem in der Anlage beigefügten Plan
ersichtlich

46514 Schermbeck, 19. Dezember 2002
                                                                                      Der Bürgermeister

                                                                                            -Cappell-

Bekanntmachung der Gemeinde Schermbeck





1. Satzung vom 18. Dezember 2002

zur Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung

in der Gemeinde Schermbeck vom 20.12.1999

Auf Grund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW., S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom
27.11.2001 (GV NRW. , S. 811) , der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (LabfG NW) vom 21.06.1988 (GV NRW S. 250 SGV NRW 74), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 25.09.2001 (GV NRW S. 708, 731) des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-
/AbfG) vom 27.09.1994 (BGBl. I, S. 2705 ff.), zuletzt geändert durch Art. 57 Siebte Zuständigkeits-
anpassungs-Verordnung vom 29.10.2001 (BGBl. I S. 2785), § 7 der Gewerbeabfallverordnung (Ge-
wAbfV) vom 19.06.2002 (BGBl. I 2002, S.1938 ff.) sowie des § 17 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 02.1987 (BGBl. I, S. 602), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 23.07.2002 (BGBl. I S. 2850) hat der Rat der Gemeinde Schermbeck in seiner Sit-
zung am
18. Dezember 2002 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung in der
Gemeinde Schermbeck – Abfallentsorgungssatzung – vom 20.12.1999 in der Fassung vom 29.10.2001
beschlossen:

§ 1

§ 6 (1) erhält folgende Fassung:

Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstückes ist verpflichtet, sein Grund-
stück an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung anzuschließen, wenn das Grundstück von pri-
vaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt wird (Anschlusszwang). Der Eigentümer eines Grund-
stückes als Anschlusspflichtiger und jeder andere Abfallbesitzer (z.B. Mieter, Pächter ) auf einem an
die kommunale Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstück ist verpflichtet, im Rahmen der §§ 2
bis 4 die auf seinem Grundstück oder sonst bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung und Abfälle
zur Verwertung aus privaten Haushaltungen der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu über-
lassen (Benutzungszwang). Abfälle aus privaten Haushaltungen sind nach § 13 Abs. 1 Satz 1 KrW-
/AbfG i.V.m. § 2 Nr. 2 GewAbfV Abfälle, die in privaten Haushalten im Rahmen der privaten Le-
bensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen
sowie in anderen vergleichbaren Anfallstellen wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten
Wohnens.

§ 6 (2) erhält folgende Fassung:

Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeuger/Abfallbesitzer auf Grundstücken, die nicht zu
Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. gewerblich / industriell genutzt werden, haben gleicherma-
ßen die Verpflichtungen nach Abs. 1, soweit auf diesen Grundstücken Abfälle zur Beseitigung im
Sinne des § 3 Abs.1 Satz 2 2. Halbsatz KrW-/AbfG anfallen. Sie haben nach § 7 Satz 4 der Gewerbe-
abfall-Verordnung für gewerbliche Siedlungsabfälle im Sinne des § 2 Nr. 1 GewAbfV eine Pflicht-
Restmülltonne zu benutzen. Die Zuteilung des Gefäßvolumes für die Pflicht-Restmülltonne erfolgt auf
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der Grundlage der Maßgaben in § 11 Abs. 3 dieser Satzung. Gewerbliche Siedlungsabfälle sind nach
§ 2 Nr. 1 GewAbfV, Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen,
die in Kapitel 20 der Abfallverzeichnis-Verordnung aufgeführt sind,  insbesondere gewerbliche und
industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffenheit und Zu-
sammensetzung ähnlich sind sowie Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen.

§ 6 (3) erhält folgende Fassung:

Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und Abs. 2 besteht auch für Grundstücke, die an-
derweitig z.B. gewerblich/industriell und gleichzeitig von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken
genutzt werden (sog. gemischt genutzte Grundstücke). Die Nutzung einer gemeinsamen Restmüllton-
ne durch die privaten Haushaltungen und die Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Siedlungsab-
fällen ist auf Antrag möglich.

§ 2

§ 11 (Abs. 3) erhält folgende Fassung:

Bei der Wahl des Behältervolumens durch den Grundstückseigentümer darf bei Grundstücken, die
nicht zu Wohnzwecken sondern anderweitig z.B. gewerblich/industriell genutzt werden, ein Mindest-
volumen für den Restmüll nicht unterschritten werden, das sich wie folgt bestimmt:

Unternehmen/Institution je Platz/
Beschäftigten/
Bett

Liter/
Woche

a) Krankenhäuser, Kliniken und ähnliche Einrichtungen je Platz 5
b) öffentliche Verwaltungen, Geldinstitute, Verbände,

Krankenkassen, Versicherungen, selbständige Tätige
der freien Berufe, selbständige Handels-, Industrie- u.
Versicherungs-Vertreter

je 3 Beschäftigte 5

c) Schulen, Kindergärten je 10 Schüler /
Kind

5

d) Speisewirtschaften, Imbissstuben je Beschäftigten 20
e) Gaststättenbetriebe, die nur als Schankwirtschaft

konzessioniert sind, Eisdielen
je Beschäftigten 10

f) Beherbergungsbetriebe je 4 Betten 5
g) Lebensmitteleinzel- und Großhandel je Beschäftigten 10
h) sonstige Einzel- und Großhandel je Beschäftigten 2,5
i) Industrie, Handwerk u. übrige Gewerbe je Beschäftigten 2,5

Abweichend kann auf Antrag, bei durch den Abfallerzeuger/Abfallbesitzer nachgewiesener Nutzung
von Vermeidungs- und Verwertungsmöglichkeiten, ein geringeres Mindest-Gefäßvolumen zugelassen
werden. Die Gemeinde legt auf grund der vorgelegten Nachweise und ggf. eigenen Ermittlun-
gen/Erkenntnissen das zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderliche Behäl-
tervolumen fest.

Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle aus anderen Her-
kunftsbereichen anfallen, die gemeinsam in einem Restmüllgefäß gesammelt werden können, wird das
sich nach § 11 Abs. 3 berechnete Behältervolumen zu dem  nach § 11 Abs. 2 zur Verfügung zu stel-
lende Behältervolumen hinzugerechnet.

§ 11 Abs. (3) wird Abs. (4)

§ 11 Abs. (4) wird Abs. (5)



§ 3

§ 18 (1) wird wie folgt ergänzt:

Hierzu gehört insbesondere die Mitteilung über die Anzahl der Beschäftigten, ihrer Arbeitszeiten, die
Anzahl der Betten in Krankenhäusern und Beherbergungsbetrieben.

§ 4

§ 24 (1) Buchstabe g) wird mit folgendem Text neu eingefügt:

g) Abfälle entgegen § 13 Abs. 4 nicht trennt und nicht in der dort bezeichneten Weise zur Einsamm-
lung im Rahmen der Abfallentsorgung durch die Gemeinde bereitstellt.

In § 24 (2) wird der DM Betrag ersetzt durch 50.000 €.

§ 5

§ 25 wird wie folgt geändert:

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2003 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 2002 (GV NRW S. 160), kann gemäß § 7 Abs. 6 GO
gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Schermbeck, den  18. Dezember 2002

- Cappell -
   Bürgermeister



Satzung vom 18. Dezember 2002 zur Änderung der

G e b ü h r e n s a t z u n g

vom 20.12.1999

zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Schermbeck

vom 20.12.1999

Auf Grund der §§ 7 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der zur Zeit gültigen Fassung,
der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712) in
der zur Zeit gültigen Fassung; des § 9 Abs. 2 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(LAbfG) vom 21.06.1988 (GV NRW S. 250) in der zur Zeit gültigen Fassung und des § 21 der Ab-
fallbeseitigungssatzung der Gemeinde Schermbeck hat der Rat der Gemeinde Schermbeck durch Be-
schluss vom 18. Dezember 2002 folgende 3. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Abfall-
beseitigungssatzung der Gemeinde Schermbeck vom 20.12.1999 beschlossen:

Artikel I

§ 4 erhält folgende Fassung:

(1) Die Gebühr für die Entsorgung von Abfall zur Beseitigung aus Haushalten und sonstigen Her-
kunftsbereichen beträgt für ein Kalendervierteljahr (Quartal) bei 14-tägiger einmaliger Entsor-
gung für einen

60 l-Behälter        56,25 €
80 l-Behälter 75,00 €

120 l-Behälter 112,50 €
240 l-Behälter 225,00 €

1.100 l-Behälter 1.032,75 €
2.500 l-Behälter 2.348,25 €
5.000 l-Behälter 4.696,50 €

(2) Für die Entsorgung eines  Müllsackes von 70 l wird eine Gebühr von 10,00 € bei Erwerb des
Müllsackes erhoben.

(3) Die Gebühr für die Anlieferung von Abfall zur Beseitigung an der Zentraldeponie Hün-
xe/Schermbeck beträgt für eine Tonne (1.000 kg) 587,00 €. Die Gebühr ist bei Anlieferung fäl-
lig.

Artikel II

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2003 in Kraft.
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 Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 2002 (GV NRW S. 160), kann gemäß § 7 Abs. 6 GO
gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Schermbeck, den  18. Dezember 2002

  - Cappell -
   Bürgermeister



23. Satzung vom 18. Dezember 2002

zur Änderung der Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes der Gemeinde Scherm-
beck für fließende Gewässer – Gewässergebührensatzung – vom 22. März 1982.

Auf Grund

a) des § 7 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April
2002 (GV NRW S. 160),

b) der §§ 91, 92 Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Juli 1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. September
2001 (GV NRW S. 708).

c) der §§ 6 und 7 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Ok-
tober 1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. September 2001 (GV NRW
S. 708)

hat der Rat der Gemeinde Schermbeck in seiner Sitzung am 18. Dezember 2002 folgende 23. Satzung
zur Änderung der Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes der Gemeinde Scherm-
beck für fließende Gewässer - Gewässergebührensatzung -  vom 22. März 1982 beschossen.

Artikel I

§ 5 der Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes der Gemeinde Schermbeck für flie-
ßende Gewässer – Gewässergebührensatzung – vom 22. März 1982 wird wie folgt geändert:

Der jährliche Gebührensatz beträgt pro Hektar:

1. in den Gebieten des § 2 Abs. 1: 17,00 €.

2. in den Gebieten des § 2 Abs. 2:
e) Mittlere Issel 11,00 €

Artikel II

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2003 in Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 2002 (GV NRW S. 160), kann gemäß § 7 Abs. 6 GO
gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder eine vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Schermbeck, 18. Dezember 2002

                                                                                               - Cappell -
                                                              Bürgermeister



7 .  S a t z u n g

vom 18. Dezember 2002

zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebüh-
ren in der Gemeinde Schermbeck vom 14. September.1990 (Straßenreinigungs- und Gebührensat-
zung).

Auf Grund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom
30. April 2002 (GV NRW S. 160) und §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Straßenreinigung öffentlicher
Straßen – Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW) – vom 18. Dezember 1975 (GV NRW S.
706), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. November 1997 (GV NRW S. 430) sowie der §§ 4 und 6
Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV
NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. September  2001 (GV NRW S. 708) hat der Rat
der Gemeinde Schermbeck in seiner Sitzung am  18. Dezember 2002 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I

Die Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Ge-
meinde Schermbeck vom 14. September 1990 (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) wird wie
folgt geändert:

Paragraph 5 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung der Fahrbahn beträgt die Benutzungsgebühr je Meter
Grundstücksseite (Abs. 1 bis 3), wenn das Grundstück erschlossen wird, durch eine Straße, die über-
wiegend

a) dem Anliegerverkehr dient 1,70 €
b) dem innerörtlichen Verkehr dient 1,51 €
c) dem überörtlichen Verkehr dient          1,13 €

Artikel II

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2003 in Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 2002 (GV NRW S. 160), kann gemäß § 7 Abs. 6 GO
gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder eine vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Schermbeck, 18. Dezember 2002

                                                                                               - Cappell -
                                                              Bürgermeister



S a t z u n g
über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Gemeinde Schermbeck

(Vergnügungssteuersatzung) vom 18. Dezember 2002

Auf Grund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 30. April 2002 (GV NRW, S. 160) und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW
S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. September 2001 (GV NRW S. 708),
hat der Rat der Gemeinde Schermbeck in seiner Sitzung vom 18. Dezember 2002 folgende Vergnü-
gungssteuersatzung beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Steuergegenstand

Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der Gemeinde Schermbeck veranstalteten nachfolgenden
Vergnügungen (Veranstaltungen):

1. Tanzveranstaltungen gewerblicher Art;

2. Schönheitstänze und Darbietungen ähnlicher Art;

3. Ausspielungen von Geld oder Gegenständen in Spielklubs, Spielkasinos und ähnlichen Einrich-
tungen;

4. das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits- , Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten in

a) Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen,

b) Gastwirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen so-
wie an anderen für jeden zugänglichen Orten.

Als Spielapparate gelten insbesondere auch Personalcomputer, die überwiegend zum individuel-
len Spielen oder zum gemeinsamen Spielen in Netzwerken oder über das Internet verwendet wer-
den.

§ 2
Steuerfreie Veranstaltungen

Steuerfrei sind

1. Familienfeiern, Betriebsfeiern und nicht gewerbsmäßige Veranstaltungen von Vereinen;
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2. Veranstaltungen von Gewerkschaften, politischen Parteien und Organisationen sowie von Religi-

onsgemeinschaften des öffentlichen Rechts oder ihrer Organe;

3. Veranstaltungen, deren Ertrag ausschließlich und unmittelbar zu mildtätigen oder gemeinnützigen
Zwecken verwendet wird, wenn der Zweck bei der Anmeldung nach § 10 angegeben worden ist 
und der verwendete Betrag mindestens die Höhe der Steuer erreicht;

4. das Halten von Apparaten nach § 1 Nr. 4 im Rahmen von Volksbelustigungen, Jahrmärkten, Kir-
messen und ähnlichen Veranstaltungen.

§ 3
Steuerschuldner

Steuerschuldner ist der Unternehmer der Veranstaltung (Veranstalter). In den Fällen des § 1 Nr. 4 ist
der Halter der Apparate (Aufsteller) Veranstalter.

§ 4
Erhebungsformen

(1) Die Steuer wird erhoben als

1. Kartensteuer nach §§ 5 und 6,

2. Pauschsteuer nach §§ 7 bis 9.

(2) Ist die Pauschsteuer höher als die Kartensteuer, wird die Pauschsteuer erhoben.

(3) Die Steuer ist für jede Veranstaltung gesondert zu berechnen. Finden im Zeitraum eines Kalen-
dermonats mehrere Veranstaltungen gleicher Art desselben Veranstalters und am gleichen Ort
statt, so wird eine Pauschsteuer nach Absatz 1 Ziff. 2 nur dann erhoben, wenn bei Zusammenfas-
sung aller Veranstaltungen dieses Zeitraums die Pauschsteuer höher ist als die Kartensteuer.

II. Kartensteuer

§ 5
Eintrittskarten

(1) Wird für eine Veranstaltung ein Eintrittsgeld erhoben, so ist der Veranstalter verpflichtet, Ein-
trittskarten oder sonstige Ausweise, die im Sinne dieser Satzung als Eintrittskarten gelten, auszu-
geben.

(2) Der Veranstalter ist verpflichtet, auf die Eintrittspreise sowie gegebenenfalls auf Art und Wert der
Zugaben nach § 6 Abs. 2 am Eingang zu den Veranstaltungsräumen und an der Kasse in geeigne-
ter Weise an für die Besucher leicht sichtbarer Stelle hinzuweisen.

(3) Bei der Anmeldung der Veranstaltung (§ 10) hat der Veranstalter die Eintrittskarten oder sonsti-
gen Ausweise, die zu der Veranstaltung ausgegeben werden sollen, der Gemeinde Schermbeck
vorzulegen.

(4) Über die ausgegebenen Eintrittskarten oder sonstigen Ausweise hat der Veranstalter für jede Ver-
anstaltung einen Nachweis zu führen. Dieser ist sechs Monate lang aufzubewahren und der Ge-
meinde Schermbeck auf Verlangen vorzulegen.
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(5) Die Abrechnung der Eintrittskarten ist der Gemeinde Schermbeck binnen 7 Werktagen nach der

Veranstaltung, bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen monatlich bis zum 7. Werktag
des nachfolgenden Kalendermonats vorzulegen.

§ 6
Steuermaßstab und Steuersatz

(1) Die Kartensteuer wird nach dem auf der Karte angegebenen Preis und der Zahl der ausgegebenen
Eintrittskarten (§ 5) berechnet. Sie ist nach dem Entgelt zu berechnen, wenn dieses höher ist als
der auf der Eintrittskarte angegebene Preis.

(2) Entgelt ist die gesamte Vergütung, die vor, während oder nach der Veranstaltung für die Teilnah-
me erhoben wird. In einem Teilnahmeentgelt enthaltene Beträge für Speisen und Getränke oder
sonstige Zugaben bleiben bei der Steuerberechnung außer Ansatz. Sofern der Wert der den Teil-
nehmern gewährten Zugaben nicht exakt ermittelt werden kann, legt die Gemeinde den Abzugs-
betrag nach Satz 2 unter Würdigung aller Umstände pauschal fest.

(3) Der Steuersatz beträgt 22,0 v. H. des Eintrittspreises oder Entgelts.

(4) Die Gemeinde Schermbeck kann den Veranstalter vom Nachweis der Anzahl der ausgegebenen
Eintrittskarten und ihrer Preise befreien und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, wenn dieser
Nachweis im Einzelfalle besonders schwierig ist.

III. Pauschsteuer

§ 7
Nach dem Spielumsatz

(1) Für Spielklubs, Spielkasinos und ähnliche Einrichtungen beträgt die Pauschsteuer 6 v. H. des
Spielumsatzes. Spielumsatz ist der Gesamtbetrag der eingesetzten Spielbeträge.

(2) Der Spielumsatz ist der Gemeinde Schermbeck spätestens 7 Werktage nach der Veranstaltung zu
erklären. Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen sind die Erklärungen monatlich bis
zum 7. Werktag des nachfolgenden Monats abzugeben.

(3) Die Gemeinde Schermbeck kann den Veranstalter von dem Einzelnachweis der Höhe des Spie-
lumsatzes befreien und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, wenn dieser Nachweis im Einzel-
falle besonders schwierig ist.

§ 8
Nach der Anzahl der Apparate

(1) Die Pauschsteuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähn-
lichen Apparaten wird nach deren Anzahl erhoben.

(2) Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 4 a) bei

Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 150,00 €
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit   35,00 €



4

2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Nr. 4 b) bei

Apparaten mit Gewinnmöglichkeit   50,00 €
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit   25,00 €

3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten
(§ 1 Nr. 4 a und b) bei Apparaten, mit denen Gewalttätig-
keiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden
oder die die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges
oder pornographische und die Würde des Menschen ver-
letzende Praktiken zum Gegenstand haben

400,00 €

(3) Besitzt ein Apparat mehrere Spieleinrichtungen, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Apparat.
Apparate mit mehr als einer Spieleinrichtung sind solche, an denen gleichzeitig zwei oder mehr
Spielvorgänge ausgelöst werden können.

(4) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Apparates ein gleichartiger Apparat, so
wird die Steuer für diesen Kalendermonat nur einmal erhoben.

(5) Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines Apparates sowie jede Änderung hinsichtlich Art
und Anzahl der Apparate an einem Aufstellort bis zum 7. Werktag des folgenden Kalendermonats
schriftlich anzuzeigen. Bei verspäteter Anzeige bezüglich der Entfernung eines Apparates gilt als
Tag der Beendigung des Haltens der Tag des Anzeigeneingangs. Ein Apparatetausch im Sinne des
Abs. 4 braucht nicht angezeigt zu werden.

§ 9
Nach der Größe des benutzten Raumes

(1) Für die Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 – 2 ist die Pauschsteuer nach der Größe des benutzten
Raumes zu erheben, wenn kein Eintrittsgeld erhoben wird. Die Größe des Raumes berechnet sich
nach dem Flächeninhalt der für die Veranstaltung und die Teilnehmer bestimmten Räume ein-
schließlich des Schankraumes, aber ausschließlich der Küche, Toiletten und ähnlichen Neben-
räumen. Entsprechendes gilt für Veranstaltungen im Freien.

(2) Die Pauschsteuer beträgt je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstal-
tungsfläche in geschlossenen Räumen 1,00 Euro. Bei Veranstaltungen im Freien beträgt die
Pauschsteuer 0,60 Euro je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungs-
fläche. Endet eine Veranstaltung erst am Folgetag, wird ein Veranstaltungstag für die Berechnung
zu Grunde gelegt.

(3) Die Gemeinde Schermbeck kann den Steuerbetrag mit dem Veranstalter vereinbaren, wenn die
Ermittlung der Veranstaltungsfläche besonders schwierig ist.

§ 10
Anmeldung und Sicherheitsleistung

(1) Die Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 – 3 sind spätestens zwei Wochen vor deren Beginn bei der
Gemeinde  Schermbeck anzumelden. Bei unvorbereiteten und nicht vorherzusehenden Veranstal-
tungen ist die Anmeldung an dem auf die Veranstaltung folgenden Werktage nachzuholen. Ver-
änderungen, die sich auf die Höhe der Steuer auswirken, sind umgehend anzuzeigen.

(2) Die Gemeinde Schermbeck ist berechtigt, eine Sicherheitsleistung in Höhe der voraussichtlichen
Steuerschuld zu verlangen. Bei mehreren geplanten Veranstaltungen innerhalb eines Kalender-
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monats ist der Gesamtbetrag dieses Monats maßgebend. Die Sicherheitsleistung beträgt im Falle
des
§ 1 Nr. 3 mindestens 10.000 Euro.

§ 11
Entstehung des Steueranspruches

Der Vergnügungssteueranspruch entsteht im Falle der Pauschsteuer nach § 8 mit der Aufstellung des
Apparates an den in § 1 Nr. 4 genannten Orten, ansonsten mit dem Abschluss der Veranstaltung.

§ 12
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Gemeinde Schermbeck ist berechtigt, bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen die
Pauschsteuer für einzelne Kalendervierteljahre im Voraus festzusetzen.

(2) Die Vergnügungssteuer, die für zurückliegende Zeiträume festgesetzt wird, ist innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zu entrichten.

§ 13
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969, in der jeweils geltenden Fassung, handelt, wer als Ver-
anstalter vorsätzlich oder leichtfertig folgenden Vorschriften bzw. Verpflichtungen zuwiderhandelt:

1. § 5 Abs. 1: Ausgabe von Eintrittskarten

2. § 5 Abs. 2: Hinweis auf die Eintrittspreise

3. § 5 Abs. 3: Vorlage der Eintrittskarten bei der Anmeldung der Veranstaltung

4. § 5 Abs. 4: Führung und Aufbewahrung des Nachweises über die ausgegebenen Eintrittskarten

5. § 5 Abs. 5: Abrechnung der Eintrittskarten

6. § 7 Abs. 2: Erklärung des Spielumsatzes

7. § 8 Abs. 5: Anzeige der erstmaligen Aufstellung eines Spielapparates sowie Änderung (Erhö-
hung) des Apparatebestandes

9. § 10 Abs. 1: Anmeldung der Veranstaltung und umgehende Anzeige von steuererhöhenden Än-
derungen

§ 14
Inkrafttreten

Diese Vergnügungssteuersatzung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Vergnügungs-
steuersatzung der Gemeinde Schermbeck vom 7. Oktober 1988 außer Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 2002 (GV NRW S. 160), kann gemäß § 7 Abs. 6 GO
gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder eine vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Schermbeck, 18. Dezember 2002

                                                                                               - Cappell -
                                                                                            Bürgermeister



über die Offenlegung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck für
das Haushaltsjahr 2003

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Gemeinde Schermbeck für das
Haushaltsjahr 2003 liegt in der Zeit vom

06. Januar 2003 bis einschl. 17. Januar 2003

während der Dienststunden im Dienstgebäude der Gemeindeverwaltung Schermbeck,
Weseler Straße 2, Zimmer 223, öffentlich aus.

Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von
vierzehn Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben. Einwendungen sind
während der Dienststunden an vorgenannter Stelle zu Protokoll zu erklären oder schriftlich
bei dem Bürgermeister der Gemeinde Schermbeck, Postfach 11 40, 46510 Schermbeck,
geltend zu machen. Über die Einwendungen beschließt der Rat der Gemeinde Schermbeck
in öffentlicher Sitzung.

Schermbeck, den 18. Dezember 2002

Der Bürgermeister

-Cappell-

Bekanntmachung der Gemeinde Schermbeck






